1. Beispiel eines Entscheids betreffend Einwohnerkontrolle
Sachverhalt
Die Familie Schlosser möchte die Gemeinde Schöndorf verlassen und sich in der Gemeinde Crans-Montana niederlassen. Am 7. März 2023 informierte sie die Gemeinde Schöndorf schriftlich darüber, dass sie sich bei der Gemeinde abmelden möchte und der Wegzug am darauffolgenden Wochenende erfolge. Die Gemeinde erachtet die Bedingungen der Abmeldung als nicht erfüllt und muss einen negativen Entscheid fällen.
Muster eines Entscheids
GEMEINDE
SCHÖNDORF

Frau und Herr

Regula und Walter Schlosser

Paradiesweg 10

1001 Schöndorf
Schöndorf, 9. März 2023
Wegzugsmeldung vom 7. März 2023 von Regula und Walter Schlosser – Entscheid
Sehr geehrte Frau Schlosser
Sehr geehrter Herr Schlosser
Wir haben Ihren eingeschriebenen Brief vom 7. März 2023 zur Kenntnis genommen, in dem Sie uns mitteilen, dass Sie sich bei unserer Gemeinde abmelden und in der Gemeinde Crans-Montana niederlassen möchten.
Ihren Aussagen zufolge haben Sie Ihren Lebensmittelpunkt bereits am 7. März 2023 in die Gemeinde Crans-Montana verlegt.

Aus folgenden Gründen müssen wir nun jedoch feststellen, dass sich Ihre Situation seither nicht verändert hat:
1. Die an Sie gerichtete Post wird nach wie vor an die Adresse Paradiesweg 10 zugestellt.
2. Sie verbringen mehrere Nächte pro Woche in Ihrem Haus an oben genannter Adresse. 
3. Frau Schlosser nimmt nach wie vor einmal wöchentlich an den Proben des gemischten Chors der Gemeinde teil. Ihre Kinder sind noch in unserer Gemeinde eingeschult, und dies mindestens noch bis zum Ende des laufenden Schuljahres. Hinzu kommt, dass Ihr jüngstes Kind immer noch in der Krippe der Gemeinde eingeschrieben ist. Es ist somit festzustellen, dass Sie noch aktiv am Gemeindeleben teilnehmen. 

4. Ihre zwei Pferde sind im Pferdestall untergebracht, der an Ihr Haus angrenzt.
5. Ihren Aussagen ist schliesslich nicht zu entnehmen, wie Sie Ihren Lebensmittelpunkt konkret nach Crans-Montana verlegt haben sollen. 
Gemäss Artikel 2 Abs. 1 des Gesetzes vom 23. Mai 1986 über die Einwohnerkontrolle (EKG, SGF 114.21.1) gelten jene Personen als in einer Gemeinde niedergelassen, die dort wohnen und den Lebensmittelpunkt haben. Dieser Artikel bezieht sich auf den Begriff des Wohnsitzes, wie er in Artikel 23 ZGB definiert ist.
Beim Entscheid darüber, ob sich jemand mit der Absicht dauernden Verbleibens an einem bestimmten Ort aufhält, kommt es nicht auf den inneren Willen der betreffenden Person, sondern auf für Dritte erkennbare Umstände an, aus denen objektiv die Absicht dauernden Verbleibens hervorgeht (BGE 97 II 1). Hierfür sind die gesamten Lebensverhältnisse zu berücksichtigen (FZR 1999 S. 309; BGE 88 III 135).
Die Tatsache, dass Sie bei der Einwohnerkontrolle der Gemeinde Crans-Montana Schritte unternommen haben, ist nur ein Anhaltspunkt und im Vergleich zum tatsächlichen Lebensmittelpunkt, der im vorliegenden Fall in der Gemeinde Schöndorf liegt, nicht in Betracht zu ziehen (BGE 91 III 47).

Angesichts der dargelegten Elemente erlassen wir folgenden Entscheid:
Die Gemeinde Schöndorf ist der Ansicht, dass Sie und Ihre Familie noch in Schöndorf niedergelassen sind. Da Sie den Wohnsitz nicht geändert haben, müssen Ihre Schriften in unserer Gemeinde hinterlegt sein.
Dieser Entscheid und das Datum des Wohnsitzwechsels können angesichts entscheidender und genauerer Angaben Ihrerseits wiedererwogen werden.
Gemäss Artikel 22 Abs. 1 EKG, der auf die Verfahrensregeln des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege (VRG) verweist, haben Sie die Möglichkeit, diesen Entscheid innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde an die Oberamtsperson des Sensebezirks in Tafers anzufechten. 
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüssen

Für die Gemeinde Schöndorf
Die Sekretärin
Die Gemeindepräsidentin
Margret von der Heide
Ursula Imbaumgarten
Kopie an:
- die Gemeinde Crans-Montana
